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1. Sattelauflieger im land- und / oder forstwirtschaftlichen Verkehr 
Sattelauflieger / Sattelanhänger sind im land- und/ oder forstwirtschaftlichen Verkehr nicht von der 
Kraftfahrzeugsteuer befreit. Nach Maßgabe des Bundesfinanzhofes und auch nach der Gesetzesauslegung 
seien diese Fahrzeuge nicht dafür vorgesehen. Von daher sei für sie Kraftfahrzeugsteuer zu entrichten, auch 
wenn sie im land- und / oder forstwirtschaftlichen Bereich eingesetzt werden. 

Quelle: Rechtslupe v. 24.11.21, BFH, Urt. V. 05.10.93; Az. VII R 43/93 K. L. 

 
2.  Missachten von Fahrstreifensperrungen in Niederlanden 

Bis November 2021 wurden insgesamt 31 Unfälle in den Niederlanden vermeldet, bei denen 
Kraftfahrzeugführer gegen Absicherungsanhänger oder –fahrzeuge der niederländischen Straßenwacht 
gefahren sind. Hierbei ist ebenso eine Steigerung zum Vorjahr (21 in 2020) festzustellen, wie bei der 
Missachtung von gesperrten Fahrstreifen durch rote X-Markierungen (4500 in 2021 zu 3159 in 2019 und 1653 
in 2018), die über diesen Fahrstreifen angebracht sind. 

Quelle: Verkeer Nieuwsbrief 11/21 – Politieacademie NL, BPO, Harry de Pater K. L. 

 
 

3. Schnelles Pedelec in Entwicklung mit automatischer Geschwindigkeit i.g.O und a.g.O 
Ein Entwicklungsteam aus den Niederlanden und Taiwan entwickelt derzeit ein Pedelec, dass bis zu 50 km/h 
fahren können soll, solange getreten wird. Die Zielversion soll so ausschauen, dass innerhalb geschlossener 
Ortschaften GPS-gesteuert die Geschwindigkeit auf 25 km/h gedrosselt werden soll und sobald man die 
Ortschaft verlässt und sich außerhalb der geschlossenen Ortschaften befindet bis zu 50 km/h unterstützen 
kann. Das Entwicklungsteam rechnet mit einem Verkaufsanfang auf dem freien Markt Ende 2022. 
 

Quelle: VanMoof, BPO Politieacademie NL, Verkeer Nieuwsbrief 11/21, Harry de Pater K. L. 

 

Informationen aus dem Bereich Verkehr 

Ausgabe   146                                                                                   5. Juni 2022 



  

Redaktion: Verkehrswacht Münster  
Haxthausenweg 39    48165 Münster 

info@verkehrswacht-ms.de    T. '02501 2685354 
Seite 2 von 5 

4. Neue Bußgeldregeln in Italien 

Seit Ende 2021 gilt in Italien ein neuer Bußgeldkatalog. Dieser sieht zum Teil erheblich teurere Strafen vor. So 
beginnt die Sanktion beim Bedienen eines Handys, Tablets, Notbooks oder Laptops während der Fahrt bei 165 
Euro und kann bis zu 660 Euro gehen. Wird der gleiche Verstoß innerhalb von zwei Jahren nochmals 
festgestellt, droht eine Fahrerlaubnisentzug für ein bis drei Monate. Wer auf einem Behindertenparkplatz 
unberechtigt parkt, muss zwischen 168 und 672 Euro bezahlen. Wer aus seinem Fahrzeug Müll oder 
Gegenstände herauswirft, wird mit 52 bis 204 Euro zur Kasse gebeten. Wer das allerdings bei einer Rast oder 
während der Fahrt macht, muss 216 bis 866 Euro bezahlen. 
 

Quelle: Verkehrsrundschau v. 22.11.2021 K. L. 

 
5. Radfahrer gegen Mülltonne 

Fährt ein Radfahrer gegen eine auf dem Radweg abgestellte Mülltonne, muss er den Schaden selber zahlen, 
wenn die Tonne rechtzeitig vorher zu erkennen gewesen ist. Im vorliegenden Fall war der Radler gegen die von 
weitem erkennbare Mülltonne gefahren, hatte sich dabei erheblich verletzt und wollte nun von dem 
Müllentsorger Schadensersatz einklagen, weil die Müllwerker die Tonne nach Entleerung dort abgestellt 
hätten. Diesem widersprach aber das LG Frankenthal. 
 

Quelle: LG Frankenthal, Urt. V. 26.10.21, Az. 4 O 25/21, Juris v. 28.10.21 K. L. 

 
6.  Schadenshaftung nach gefährlichem Wendemanöver 

Ein Autofahrer wendete auf einer Straße, wodurch ein nachfolgender Lkw-Fahrer eine Vollbremsung 
durchführen musste, um nicht mit dem Pkw zusammenzustoßen. Dabei verrutschte die nicht ordnungsgemäß 
gesicherte Ladung und beschädigte die Stirnwand des Aufliegers. Das OLG Karlsruhe urteilte, dass der Pkw-
Fahrer bzw. seine Versicherung 1/3 des Schadens zu tragen habe. Die anderen 2/3 müsse der Lkw-Fahrer 
tragen, da dieser für die mangelhafte Ladungssicherung verantwortlich gewesen sei. 
 

Quelle: OLG Karlsruhe, Urt. V. 20.04.21, Az. 9U66/19, Juris v. 28.10.21 K. L. 

 
7. Vorfahrtsrecht auf Autobahnen 

Auch im „Stop and Go“ - Verkehr oder beim Stau gilt das Vorfahrtsrecht desjenigen, der sich auf der 
durchgehenden Fahrbahn befindet gegenüber demjenigen, der über den Beschleunigungsstreifen auf die 
Hauptfahrbahn wechseln möchte. Im vorliegenden Fall war ein Autofahrer über eine durchzogene Linie in den 
toten Winkel eines Lkw gefahren, der im Stau auf der Hauptfahrbahn stand. Als es weiterging, fuhr der Lkw 
gegen den Pkw. Das Gericht urteilte, dass eindeutig der Einfahrende für diesen Unfall verantwortlich sei, da 
auch bei Stau oder „Stop and Go“ - Verkehr der Verkehr auf der Hauptfahrbahn bevorrechtigt sei. 
 

Quelle: OLG Celle, Urt. V. 23.06.21, Az. 14U186/20; Juris v. 28.10.21  K. L. 

 
8.  Untersuchung zur effektiveren Überwachung der Fahrerkonzentration 

Die Uniklinik der RWTH Aachen und Ford untersuchen derzeit, wie man feststellen kann, ob die Fahrerin / der 
Fahrer am Steuer möglicherweise müde, abgelenkt oder unkonzentriert wird. Diese Untersuchung wird unter 
anderem auch deshalb durchgeführt, weil die Vermutung besteht, dass durch Fahrerassistenzsysteme die 
Konzentration nachlassen könnte. Man will u.a. untersuchen, ob beispielsweise der Herzschlag des Fahrers 
einen Hinweis für das Nachlassen von Konzentration oder für Übermüdung sein könnte. 
 

Quelle: Autohaus v. 25.10.21  K. L. 
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9.  Rotlichtfahrten durch Radfahrer in Amsterdam 

In Amsterdam fahren etwa ¼ der Radler regelmäßig bei Rot zeigender Ampelanlage. Um diesem gefährlichen 
Verhalten entgegenzutreten, versucht die Gemeinde nun mittels verschiedener Versuche, das Verhalten dieser 
„Rotlichtfahrer“ zu ändern. An verschiedenen Kreuzungen wurden verschiedene Versuchsarten durchgeführt. 
Zum Beispiel wurde an einer Kreuzung angezeigt, wie lange man noch bei „Rot“ warten muss, bevor Grün 
kommt. An einer anderen Kreuzung wurde ein aktuelles Foto von solch einer „Rotlichtfahrt“ gemacht und dem 
Radler / der Radlerin unmittelbar im Kreuzungsbereich gezeigt. 
 

Quelle: Fietsberaad v. 03.11.21  K. L. 

 
10.  Hirnverletzungen bei Pedelec- und klassischem Fahrradunfall 

Nach einer Untersuchung in Nordwest – Niederlande, hier in Alkmaar, können keine großen Unterschiede bei 
der Schwere der Hirnverletzungen zwischen Unfällen mit Pedelec oder klassischen Fahrrädern festgestellt 
werden. Für die Untersuchung wurden 834 verletzte Radler von Verkehrsunfällen analysiert. Die Anzahl der 
schweren Hirnverletzungen war bei beiden Fahrzeugtypen in etwa gleich. Unterschiede konnte man aber bei 
Geschwindigkeiten über 26 km/h feststellen. Bei diesen höheren Geschwindigkeiten waren die 
Hirnverletzungen in der Regel schwerwiegender. 
 

Quelle: Fietsberaad v. 15.10.21  K. L. 

 
11.  Privates Abschleppen nach 11 Tagen 

Auch nach 11 Tagen verbotswidrigem Abstellen auf einem privaten Tiefgaragenplatz darf der 
Parkplatzberechtigte den dort unzulässig abgestellten Wagen auf Kosten des Halters abschleppen lassen. 
 

Quelle: AG Rüsselsheim, Urt. V. 19.07.21, Az. 3C1039/20; BGH, Urt. V. 11.03.16, Az. V ZR 
102/15  K. L. 

 
12.   BAST untersucht Fahrausbildung 

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) hat untersuchen lassen, was an der Fahrausbildung 
verbessert werden kann, um die hohe Unfallbeteiligung von Jungfahrern / Jungfahrerinnen zu 
verringern. Die Ergebnisse werden derzeit Fachgremien zur weiteren Diskussion vorgestellt. So heißt 
es u.a. im Ergebnis: „… Der Ausbildungsplan ordnet die Mindes-Ausbildungsinhalte systematisch den 
3 Lehr-Lernformen der Fahrausbildung zu: selbständiges Theorielernen, Theorieunterricht, fahr-
praktische Ausbildung. … Für die Theorieausbildung ist ein Blendid-Learning-Konzept vorgesehen, …“ 

Quelle: BAST, Forschung kompakt 09/22  K. L. 

 
13.  Breite von Radwegen in den Niederlanden 

Die Breite von Radwegen in den Niederlanden muss ab sofort bei Neubauten 2,30 Meter betragen. 
Mussten die Radwege bislang mindestens 2 Meter breit sein, wurde diese nun zugunsten von mehr 
Sicherheit auf 2,30 Meter verbreitert. Nach der alten Norm sind etwa 40% der Radwege innerhalb 
von geschlossenen Ortschaften nicht breiter als 2 Meter. Für Schnellradwege ist die Breite auf 3 
Meter festgelegt worden, bei Zweirichtungsverkehr auf 4 Meter. 

Quelle: Nieuws Fietsberaad v. 23.05.22  K. L. 
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14.  Keine verschuldensunabhängige Haftung bei E-Scootern 
Bei E-Scootern gibt es nach Ansicht des AG Frankfurt keine verschuldensunabhängige Haftung. Im 
vorliegenden Fall war durch einen abgestellten E-Scooter an einem anderen Fahrzeug ein Schaden in 
Höhe von über 2.000 Euro entstanden. Der eigentliche Verursacher konnte nicht ausfindig gemacht 
werden. Das AG Frankfurt lehnte eine verschuldensunabhängige Haftung durch den E-Scooter-
Verleiher ab, da es sich bei dem E-Scooter um ein Kraftfahrzeug handeln würde, das nicht schneller 
als 20 km/h fahren würde (§8 StVG). 

Quelle: AG Frankfurt a.M.; Urt. V. 22.04.21, Az. 29C2811/20(44); Rechtslupe v. 25.04.22  K. L. 

 
15.  Japan setzt Gesetz über Fahrerlaubnis für E-Scooter außer Kraft 

Japan hat das Gesetz über Fahrerlaubnisse für E-Scooter außer Kraft gesetzt. Ab sofort dürfen nun 
auch Personen unter 16 Jahren mit dem E-Scooter fahren. Es bleibt aber dabei, dass bei der Fahrt ein 
Helm getragen werden muss. Die Benutzung von Bürgersteigen bleibt auch erlaubt, solange die E-
Scooter-Fahrer und -Fahrerinnen höchstens 6 km/h fahren. 

Quelle:  LEVA EU: Japan scraps driving license for e-scooters K. L. 

 
16.  Regelungen für Cannabispatienten im Straßenverkehr 

Der Petitionsausschuss des Bundestages spricht sich mehrheitlich für eine konsequente Umsetzung 
der Sonderregelungen für Cannabispatienten aus. In der tatsächlichen Praxis würden Patienten, die 
regulär und zulässig Cannabis zu sich nehmen würden, bei Verkehrskontrollen sanktioniert und mit 
Anzeigen konfrontiert. Auch erstgerichtliche Urteile würde es dazu geben. Man sprach sich für das 
Mitführen einer Kopie des ärztlichen BTM-Rezeptes aus. 

Quelle:  Bundestag Mitteilung Nr. 191, Nr. 3 v. 27.04.22 K. L. 

 
17.  Selbsteinschätzung von älteren Kraftfahrzeugführern 

Eine Studie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn hat ergeben, dass ältere 
Fahrzeugführer sich häufig als bessere Fahrzeugführer sehen als andere Menschen, auch gegenüber 
Menschen mit deutlich jüngerem Alter. Diese Feststellung laufe konträr zur wissenschaftlichen 
Feststellung, dass mit zunehmendem Alter die psychophysische Leistungsfähigkeit, die sich auf 
Fahreignung und Unfallgeschehen auswirken können, abnimmt. 

Quelle: Butalkohol Vol 59/2021; Dr. Ruckriegel, Uni Bonn  K. L. 

 
18.  Autofahrer stoppt Rettungswagen bei Einsatzfahrt 

Im vorliegenden Fall erkannte ein an einer Unfallstelle vorbeikommender Autofahrer eine am Kopf 
blutende, gestürzte Radfahrerin und den ihm entgegenkommenden Rettungswagen. Dennoch hielt er 
in Höhe eines Ersthelfers an und beschwerte sich über das vom Ersthelfer abgestellte Fahrzeug. 
Anschließend fuhr er ein Stück weiter und machte seine Fahrertür auf, wodurch der ankommende 
Rettungswagen nicht mehr weiter zur Unfallstelle fahren konnte. Erst auf das Betätigen des 
Signalhorns machte er wieder seine Fahrertür zu. Das OLG Hamm verurteilte ihn wegen Widerstands 
gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen.  

Quelle:  OLG Hamm, Urt. V. 10.03.22; Az. III-4 RVs 2/22; Juris v. 05.04.22 K. L. 
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19.  Deutsche wünschen sich mehr Sicherheit auf dem Fahrrad 
Eine Umfrage eines Multitechnologieunternehmens hat ergeben, dass sich 70% der Befragten dafür 
ausgesprochen haben, dass die öffentliche Hand mehr für die Sicherheit von Radfahrern tun solle. 
Befragt wurden 2000 Einwohner in Deutschland. 

Quelle: Verkehrs-Erziehung v. 23.03.22  K. L. 

 
20.  Private E-Scooter in GB 

Die derzeitige Situation in GB schaut so aus, dass die Nutzung von E-Scootern in Großbritannien sich 
auf die Vermietung von diesen Gefährten in Städten reduziert. Die Nutzung von privaten E-Scootern 
ist im öffentlichen Verkehrsraum derzeit nicht gestattet. Nun versucht man durch einen 9-monatigen 
Testlauf bestimmte Regeln für die Nutzung von privaten E-Scootern im öffentlichen Raum 
auszuprobieren. Die meisten Regeln entsprechen denen, die auf dem europäischen Festland gelten. 
Die Nutzung eines Helmes soll obligatorisch sein. 

Quelle: LEVA EU, PACTS v. 19.03.22  K. L. 
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